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Er egte im voraus Geld bei, und zwar entſchieden mehr,

als für Retourporto und Agentia 3u berechnen war ein terter
ehler. Rom erteilt nie eine Diſpens 20., im voraus etwa  S

gezahlt wird, augenſcheinlich in der Abſicht Diſpens 3u erhalten;
Nanll! simoniam redole erinnere mich eines E (in einem
anderen Lande), eine Ordensperſon, heiraten können,
Diſpens nach Rom ſchrieb und — Gulden beilegte. Die Gulden
wurden natürlich zurückbehalten (und nicht?), die Antwort
aber Qutete Die Perſon olle nochmals Diſpens einkommen,
aber kein beilegen; dann werde ſie die Diſpens ſofort erhalten.

Telegraphiſch 0 eigentlich eine Ehediſpen nicht
eingekommen werden, bſchon eS noch jetzt manchma vorkommt.

Schließlich ſich der Fall folgendermaßen: EXPresso
nomine wurde die Sache durch den hochw Herrn Biſchof nach Rom
berichtet; dieſer erhielt die Vollmacht, ſie von den Gelübden zu dis  2
penſieren, worauf der Ehe nichts mehr Im Wege an Eine 5„COnlgrua
paenitentia“ mu auferlegt werden. Als Buße für den Bruch eines
Ordensgelübdes, das noch drei Nonate gedauert hätte, iſt wohl hin
reichend monatliche Beichte und Kommunion während —4 Monate.

len Honorius ett P'r IN

VI (Legitimationsfall.) Kam da kürzlich ein Witwer zum
zuſtändigen Pfarramte, AUunt ſeine zwölfjährige Tochter zu legitimieren,
ſein Weib, die Kindesmutter, Dar on ſeit acht Jahren tot Der
Pfarrer trug Bedenken, und wo die Partei aAn die politiſche Be
rde weiſen, denn die Utter önne nicht erſcheinen. Der Nachbar⸗
pfarrer, N  Rat  VX. gefragt, war anderer Anſicht könne die Legi⸗
timation Unbeſorgt vornehmen, eln Verbot diesbezüglich In der lözeſe
eſtehe nicht, viele Pfarrer drängen überhaupt nich auf die Einwilli⸗
gung der Kindesmutter, und der Miniſterialerlaß 0  — 1 Jänner 189  —

de 1896, beſage ausdrücklich, daß eine Erklärung der un
ehelichen Kindesmutter nicht als „Unerläßliche Bedingung“ zur Legi⸗
timation anzuſehen, wenn auch angemeſſen ſei, oferne ſelbe „ohne
erhebliche Schwierigkeit“ werden könne; ſolle alſo
und brauche doch nicht; wozu den Leuten viele Wege und Koſten
verurſachen uſw Daraufhin nahm das Pfarramt die Legitimation
vor und verſtändigte das Vormundſchaftsgericht.

Schon in ein paar Tagen kam von dort die amtliche Anfrage, ob
die Vaterſchaftserklärung in dieſem Falle wohl ereits zu Lebzeitender Kindesmutter eingetragen worden ſei, da ſon nach den be
ſtehenden Vorſchriften die Matrikenberichtigung nur auf Grund einer
gerichtlichen Feſtſtellung“ erfolgen könne.

Das arramt führte dagegen aus, daß die Eintragung der
Vaterſchaftserklärung allerdings erſt jetzt en allein nach Hofdekret vom 2 Juni 1835. nicht verweigert werden durfte,
umſomehr, da die Vaterſchaft notoriſch ſei, und nach Anſicht des

inzer „Theol.  pra Quartalſchrift“ 1906.
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Pfarramtes demnach mit dem Nachweiſe, daß die Kindeseltern ſich
ehelicht, dem Kinde de jure die Legitimation gebühre; beurteile dasg9e Gericht dieſe kurzer Hand eingetragene Legitimation als nicht zu  V

recht beſtehend, ſo wolle * die diesbezüglich „beſtehenden Vorſchriften“
mitteilen, um die Richtigſtellung des Matrikelbuches veranlaſſen zu
können.

Nach einem halben Jahre kam der Beſcheid des Bezirksgerichtes:
„Die pfarrämtliche Anſchauung, daß die Legitimation zu Re be
ehe hat nach den eingeholten Informationen tatſächlich ihre Berechti⸗
gung, weshalb die hiergerichtlich geäußerten Bedenken nunmehr als
gegenſtandslos betrachtet werden wollen Die Legitimation wird Unter
Einem im hiergerichtlichen Waiſenbuche durchgeführt.“ Alſo

Eine Legitimation kurzer and auch nach dem Tode der
Kindesmutter, ſelbſtverſtändlich Servatis servandis, gilt.

Schöder bei Murau (Steiermark). Dechant oſef Korp
VII (Interruptio missae bei dringendem Verſeh

gang Kooperator — zelebriert mn einem Filialkirchlein, das
eine Stunde von der Pfarrkirche entfernt iſt und In dem das
heiligſte Sakrament nicht aufbewahrt wird, die heilige Plötzlich
hört EeL in der Sakriſtei einen Lärm und im nächſten Augenblick
ommt auch ſchon der (Sner zu ihm den Altar hinaus und
meldet leiſe „Hochwürden! Die alte Müllerin un N hat ſoeben der
Ag getroffen; ſie iſt zum Sterben!“ Der Prieſter, der gerade das
Aater noster ausgebetet atte, denkt ſich In zehn Minuten iſt die
heilige hnehin zu Ende und ahr In Celebratione fort
Vor der sumptio Corporis II EL ein Stücklein der großen
Hoſtie ab als Wegzehrung für die Schwerkranke. Sobald nun die
heilige Meſſe vollendet iſt, macht EL eilends den dringenden „Ver⸗
ſe gang  14

Es fragt ſich Hat der Prieſter In eiden Fällen nämlich
im Vollenden des eiligen Opfers und II 1IN fractione alicuius

Partis ab hosti maiori recht gehandelt oder nicht? Wenn nein,
wie 0 EL vorgehen ſollen?

Antwort ad Hier laſſen ſich zwei Fälle denken.
a) ſt die moribunda weit Kirchlein entfernt, Iun dem die

heilige geleſen wird, ſo weit, daß der rieſter vorausſieht,werde nicht einmal bis tempus ebitum missam celebrandi
nte meridiem zurückkehren können, das heilige Er 3 voll
enden, 0 ſoll Er ſofort die konſekrierten Geſtalten ſummieren omissis
omnibus aliis. (Cfr de EL. Sacerae Uiturgiae praxiss. tom II

DAS 237.)
Kann EL aber bis zur erwähnten Zeit wieder zurückkehrenſo ſoll EL die Meſſe unterbrechen und dieſe nach Spendung der

heiligen Sterbſakramente dort fortſetzen, wo ETL aufgehört ＋

2— In
dieſem aber ySacerdos diligentissime Curare 6  E t 88


